
Satzung der Sektion Schwaben des Deutschen
Alpenvereins 1869 e. V.

Allgemeines

§ 1
Name und Sitz

1.  Der Verein führt den Namen: Sektion Schwaben des Deutschen 
Alpen vereins (DAV) 1869 e. V.. Er hat seinen Sitz in Stuttgart.

  Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Stuttgart eingetragen.
2. Die Sektion wurde 1869 von Theodor Harpprecht gegründet.

§ 2
Vereinszweck

1.  Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine Sportarten vor al-
lem in den Alpen und den deutschen Mittelgebirgen, besonders für 
die Jugend und die Familien, zu fördern und zu pflegen, die Schön-
heit und die Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die Kenntnisse 
über die Gebirge zu erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu 
pflegen sowie weitere sportliche Aktivitäten zu fördern. 

2.  Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grundsätze re-
ligiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz; sie steht ein für 
Diskriminierungsfreiheit, Vielfalt und Chancengleichheit aller.

3.  Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung. Die gemeinnützigen Zwecke in diesem Sinne sind die 
Förderung des Sports, des Natur- und Umweltschutzes einschließlich 
des Klimaschutzes, der Landschaftspflege, der Jugendhilfe, der Bil-
dung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde.

4.  Die Sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen Gewinn und verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion 
dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Sektions-
vermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Sektion fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.

§ 3
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

1.  Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3 angeführten ideel-
len und materiellen Mittel erreicht werden.

2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereinszweck dienen:
 a)  Bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung, Förderung berg-

steigerischer und alpinsportlicher Unternehmungen, Förderung 
des alpinen Skilaufs in Vorbereitung und Ausübung, Ausleihe von 
Bergsportausrüstung, Unterstützung des alpinen Rettungswe-
sens;

 b)  Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche Unterneh-
mungen sowie Wanderungen;

 c)  Veranstaltung von Expeditionen zu bergsportlichen Zielen;
 d)  Veranstaltung von alpinsportlichen Wettkämpfen einschließlich 

der Bekämpfung des Dopings gemäß der strafbewehrten Spor-
tordnung des DAV;

 e)  Errichten, Erhalten und Betreiben künstlicher Kletteranlagen;
 f)  Erhalten und Betreiben der Hüttenstandorte als Stützpunkte zur 

Ausübung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten und für 
die Sicherheit aller Bergsportler sowie Errichten und Erhalten von 
Wegen und Betreuung der AV-Arbeitsgebiete der Sektion in den 
Alpen;

 g)  Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Tier- und Pflanzen-
welt der Alpen und der deutschen Mittelgebirge, insbesondere bei 
der Ausübung des Bergsports und der Unterhaltung von Hütten 
und Wegen;

 h)  Maßnahmen zur Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Aktivi-
täten, insbesondere bei der Mobilität, dem (Um-)Bau und Betrieb 
der eigenen Infrastruktur, der Kommunikation sowie bei Bildungs-
angeboten;

 i)  Jugendhilfe und umfassende Jugend- und Familienarbeit;
 j)  Prävention und Bekämpfung sexualisierter, psychischer und phy-

sischer Gewalt im Sport und in allen Bereichen der Vereinsarbeit;
 k)  Förderung und Sammlung schriftstellerischer, wissenschaftlicher 

und künstlerischer Arbeiten auf alpinem Gebiet; 
 l)  Abhaltung von Vereinsveranstaltungen wie Versammlungen, Vor-

trägen, Lehrgängen und Führungen;
 m)  Pflege der Heimatkunde;
 n)  Einrichtung und Betrieb einer Website oder sonstiger elektroni-

scher Medien;
 o)  Herausgabe von Publikationen; 
 p)  Einrichtung einer Biblio- und Mediathek; 
 q)  Zusammenarbeit mit Personen, Organisationen und Institutionen, 

die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen beziehungsweise die 
Vereinsziele unterstützen;

 r)  Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes.

 s)  Eine DAV-Sektion darf ihren Satzungszweck „Förderung des 
Sports“ auch durch planmäßiges Zusammenwirken mit ande-
ren DAV-Sektionen erfüllen. Diese Kooperation erfolgt durch die 
Nutzungsüberlassung von Kletterhallen zum Sportklettern und 
Bouldern zwischen den DAV-Sektionen. Ein Kooperationsvertrag 
hierzu ist abzuschließen.

3.  Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:
 a)  Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren in der jeweils be-

schlossenen Höhe;
 b)  Subventionen und Förderungen;
 c)  Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen;
 d)  Vermögensverwaltung (wie Zinsen, sonstige Kapitaleinkünfte, 

Einnahmen aus Beteiligungen, Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung);

 e)  Sponsorengelder;
 f)  Werbeeinnahmen;
 g)  Einnahmen aus dem Betrieb von Schutzhütten und künstlichen 

Kletteranlagen;
 h)  Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgü-

tern (wie Bergsportausrüstung u.ä.);
 i)  Einnahmen aus der Weitergabe von Publikationen;
 j)  Einnahmen aus dem Verkauf von Ausrüstung, Hütten- und Ver-

einsartikeln;
 k)  Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen (Vereinsfeste, Wett-

kämpfe, Vorträge, Kurse, Lehrgänge, Führungen, u.ä.).

§ 4
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V.

Die Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenverein e. V. (DAV). Sie unter-
liegt der Satzung dieses Vereins und hat damit alle Rechte und Pflichten, 
die sich aus dieser ergeben. Zu den Pflichten gehören:
 a)  den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen, wie sie 

von der Mitgliederversammlung genehmigt worden sind;
 b)  die von der Hauptversammlung beschlossenen Beiträge (Ver-

bandsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig zu bezahlen;
 c)  Veränderungen im Vorstand der Sektion dem DAV unverzüglich 

mitzuteilen;
 d)  Die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversammlung des 

DAV auszuführen, insbesondere in ihre Satzung die Bestimmun-
gen der Mustersatzung für die Sektionen zu übernehmen, die die 
Hauptversammlung als verbindlich bezeichnet hat;

 e)  In der Satzung die Haftung des DAV für Schäden zu begrenzen, 
die Mitgliedern der Sektion bei Benutzung von Einrichtungen des 
DAV oder bei Teilnahme an Veranstaltungen des DAV entstehen;

 f)  Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV genehmigen zu 
lassen;

 g)  jede Veräußerung oder Belastung von Grund- oder Hüttenbesitz, 
soweit es sich um AV-Hütten handelt, vom DAV genehmigen zu 
lassen;

 h)  ihre Arbeitsgebiete zu betreuen.

§ 5
Vereinsjahr

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Mitgliedschaft

§ 6
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

1.  Die volljährigen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Mitglieder-
versammlung, können wählen und gewählt werden. Sie können das 
Sektionseigentum und alle sonstigen Sektionseinrichtungen zu den 
dafür vorgesehenen Bedingungen benutzen und genießen alle den 
Mitgliedern zustehenden Rechte. Die Rechte der Gastmitglieder re-
gelt Absatz 3.

2.  Den nicht volljährigen Mitgliedern stehen die im Absatz 1 genannten 
Mitgliederrechte mit Ausnahme des Wahl- und Stimmrechtes zu. Ab-
weichend hiervon können Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebens-
jahr abstimmen und wählen, aber nicht gewählt werden. 

3.  Mitglieder der Sektion Schwaben, die bereits einer anderen Sektion 
des DAV als Vollmitglied angehören, können Gastmitglied sein. Sie 
sind berechtigt, das Sektionseigentum und alle sonstigen Sektions-
einrichtungen zu den dafür vorgesehenen Bedingungen zu benutzen 
und an den Veranstaltungen der Sektion teilzunehmen. Sie haben Mit-
gliederrechte.

4.  Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare Mitglieder des Deutschen 
Alpenvereins. Sie sind berechtigt, von dessen Einrichtungen zu den 
hierfür vorgesehenen Bedingungen Gebrauch zu machen.

5.  Eine Haftung der Sektion und der von ihr beauftragten Personen für 
Schäden, die einem Mitglied bei der Benutzung der Vereinseinrich-
tungen oder bei der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, 
ist über den Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen 
hinaus auf die Fälle beschränkt, in denen einem Organmitglied oder 
einer sonstigen für die Sektion tätigen Person, für die die Sektion nach 



den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Die gleiche 
Einschränkung gilt bei Benutzung von Vereinseinrichtungen oder der 
Teilnahme an Veranstaltungen einer anderen Sektion des Deutschen 
Alpenvereins.

6.  Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und der von 
ihm beauftragten Personen für Schäden, die einem Sektionsmitglied 
bei der Benutzung der Einrichtungen des DAV oder bei der Teilnah-
me an Veranstaltungen des DAV entstehen, ist über den Umfang 
der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle 
beschränkt, in denen einem Mitglied eines Organs des DAV oder ei-
ner sonstigen für den DAV tätigen Person, für die der DAV nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

§ 7
Mitgliederpflichten

1.  Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis zum 31. Januar 
des laufenden Jahres an die Sektion zu entrichten. Die jeweilige Höhe 
setzt die Mitgliederversammlung fest. Hierbei wird die von der Haupt-
versammlung des DAV beschlossene Einteilung in Mitgliederkategori-
en zugrunde gelegt.

2.  Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur für den Zeitraum zu, für 
den es den Jahresbeitrag entrichtet hat.

3.  Mitglieder, die bis zum 31. August des laufenden Jahres eintreten, ha-
ben mit ihrem Eintritt den vollen Jahresbeitrag zu entrichten. Danach 
eintretende Mitglieder entrichten für das restliche Jahr einen vermin-
derten Jahresbeitrag. 

4.  Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Umstände vom 
Vorstand auf Antrag ermäßigt oder erlassen werden.

5.  Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift alsbald 
der Sektion mitzuteilen.

6.  Die Mitgliedsbeiträge werden in der Regel im Abbuchungsverfahren 
erhoben. Für Mitglieder, die sich daran nicht beteiligen wollen, kann 
ein  Verwaltungskostenbeitrag festgesetzt werden, dessen Höhe der 
Hauptausschuss auf Vorschlag des Vorstands festsetzt. 

§ 8
Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder

1.  Zu Ehrenmitgliedern kann der Hauptausschuss auf Vorschlag des 
Vorstandes Mitglieder ernennen, die sich hervorragende Verdienste 
um die Sektion erworben haben. Sie erhalten den Mitgliederausweis 
ihrer Kategorie; sie können von der Beitragspflicht gegenüber der 
Sektion befreit werden.

2.  Fördernde Mitglieder der Sektion können Einzelpersonen oder juris-
tische Personen werden. Nähere Bestimmungen über die Aufnahme 
einschließlich der Festlegung über etwaige Beiträge werden vom Vor-
stand beschlossen. Voraussetzung für die fördernde Mitgliedschaft 
ist die Anerkennung der Satzung der Sektion. Fördernde Mitglieder 
der Sektion sind keine mittelbaren Mitglieder des Deutschen Alpen-
vereins, sie erhalten keinen Mitgliederausweis, sie genießen nicht die 
Rechte von ordentlichen Mitgliedern. In der Mitgliederversammlung 
der Sektion haben sie Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. Die för-
dernde Mitgliedschaft endet durch Austritt am Ende eines Jahres, so-
fort bei Ausschluss durch den Vorstand.

§ 9
Aufnahme

1.  Wer in die Sektion aufgenommen werden will, hat dies schriftlich - 
auch unter Nutzung moderner Kommunikationsmöglichkeiten - zu be-
antragen.

2.  Bei Bedarf kann die Mitgliederversammlung eine Aufnahmegebühr 
festsetzen, die Neumitglieder bei Eintritt in die Sektion entrichten müs-
sen.

3.  Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, dieser kann die Ent-
scheidungsbefugnis delegieren. 

4.  Die Aufnahme wird erst nach Bezahlung des ersten Jahresbeitrages 
wirksam. 

§ 10
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft wird beendet durch
a) Austritt,
b) Tod,
c) Streichung,
d) Ausschluss.

§ 11
Austritt, Streichung

1.  Der Austritt eines Mitgliedes ist schriftlich dem Vorstand mitzuteilen; er 
wirkt zum Ende des laufenden Vereinsjahres. Der Austritt ist spätes-
tens 3 Monate vor Ablauf des Vereinsjahres zu erklären.

2.  Der Vorstand kann die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung streichen, 
wenn das Mitglied den Jahresbeitrag trotz zweimaliger Aufforderung 
nicht bezahlt hat.

3.  Die finanziellen Verpflichtungen einschließlich etwaiger Mahngebüh-
ren gegenüber der Sektion sind voll zu erfüllen. 

§ 12
Ausschluss

1.  Auf Antrag des Vorstandes kann ein Mitglied durch den Ehrenrat aus-
geschlossen werden.

2.  Ausschließungsgründe sind:
 a)  grober Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder des DAV, ge-

gen Beschlüsse oder Anordnungen der Vereinsorgane oder ge-
gen den Vereinsfrieden;

 b)  schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange der Sektion 
oder des DAV;

 c)  grober Verstoß gegen die alpine Kameradschaft.
3.  Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederversammlung 

zulässig. Sie muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang 
des Ausschließungsbescheides beim Vorstand eingelegt werden.

4.  Vor der Beschlussfassung durch den Ehrenrat und die Mitgliederver-
sammlung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 
rechtliches Gehör zu gewähren. Der Beschluss über den Ausschluss 
ist zu begründen und dem Mitglied mittels eines eingeschriebenen 
Briefs bekannt zu geben. 

§ 13
Abteilungen und Gruppen

1.  Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustimmung des Vorstan-
des zu Bezirksgruppen, Abteilungen und Gruppen innerhalb der Sek-
tion zusammenschließen. Die Mitgliederversammlung kann sie durch 
Beschluss auflösen.

2.  Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und Kinder sind nach 
Bedarf eigene Gruppen einzurichten.

3.  Die Abteilungen oder Gruppen können sich eine Geschäftsordnung 
geben. Die Geschäftsordnung darf weder der Satzung der Sektion 
noch der des DAV zuwiderlaufen. Sie bedarf der Genehmigung des 
Vorstandes; 

4.  Abweichend von der Regelung in Absatz 3 bedarf die Verabschiedung 
einer Sektionsjugendordnung durch die Jugendvollversammlung der 
Sektion zu ihrer Wirksamkeit eines Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung. Auch spätere Änderungen der Sektionsjugendordnung 
müssen von der Mitgliederversammlung genehmigt werden. Die Mit-
gliederversammlung darf die Genehmigung der Sektionsjugendord-
nung nicht versagen, soweit diese mit der Mustersektionsjugendord-
nung übereinstimmt.

5.  Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes. 
Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich 
die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des Württembergischen 
Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbände, deren Sportarten 
im Verein betrieben werden.

6.  Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Bezirksgruppen, den Abtei-
lungen und Gruppen nicht zu.

§ 14
Organe

Organe der Sektion sind
 a) der Vorstand
 b) der Hauptausschuss
 c) die Mitgliederversammlung
 d) der Ehrenrat

Vorstand

§ 15
Zusammensetzung

1.  Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden und sechs stellver-
tretenden Vorsitzenden, darunter dem/der Schatzmeister/in und dem/
der Vertreter/in der Sektionsjugend. Jedes Vorstandsmitglied ist für 
mindestens einen Aufgabenbereich verantwortlich. Die Mitglieder des 
Vorstandes sollen über Fachkompetenz verfügen, um die satzungs-
gemäßen Aufgaben des Vereinszwecks zu erfüllen. Die Aufgabenver-
teilung wird in der Geschäftsordnung des Vorstandes geregelt.

2.  Der/die Geschäftsführer/in der Sektion nimmt an den Vorstandssit-
zungen mit beratender Stimme teil.



§ 16
Vertretung

Die Sektion wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand ver-
treten. Die Mitglieder des Vorstands sind Vorstand im Sinne von § 26 BGB. 
Der/die Vorsitzende und der/die Schatzmeister/in haben Einzelvertre-
tungsbefugnis. Erfolgt die Vertretung durch die übrigen stellvertretenden 
Vorsitzenden oder handelt es sich um Rechtsgeschäfte über einen Ver-
mögenswert von mehr als 25.000 Euro, so ist die Mitwirkung eines weite-
ren Vorstandsmitglieds erforderlich. Im Innenverhältnis dürfen hierbei die 
stellvertretenden Vorsitzenden nur bei Verhinderung des/der Vorsitzenden 
oder nach Beauftragung durch ihn/sie handeln.

§ 17
Aufgaben

Der Vorstand legt die Tagesordnung für alle Versammlungen der Sektion 
fest und vollzieht deren Beschlüsse. Er stellt den Haushaltplan auf und legt 
diesen dem Hauptausschuss zur abschließenden Festsetzung des Ent-
wurfs zur Vorlage an die Mitgliederversammlung vor. Abweichungen vom 
Haushaltsplan sind zulässig, sofern diese zur Erfüllung der satzungsgemä-
ßen Aufgaben erforderlich sind.  Der Vorstand entscheidet in allen Angele-
genheiten, die nicht der Mitgliederversammlung oder dem Hauptausschuss 
vorbehalten sind. Der Vorstand stellt eine Geschäftsführung und weitere 
Mitarbeiter/innen gegen Vergütung ein und beaufsichtigt die Geschäftsstelle 
der Sektion.

§ 18
Geschäftsordnung

1. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
2.  Der Vorstand wird von dem/der Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung 

von dem/der nach der Geschäftsordnung vorgesehenen stellvertre-
tenden Vorsitzenden zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist oder im Wege 
der elektronischen Kommunikation teilnimmt. Der Vorstand kann ei-
nen Beschluss auch dann wirksam fassen, wenn sein Gegenstand bei 
der Einberufung nicht angegeben worden ist.

3.  Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der teilneh-
menden Mitglieder gefasst; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt.

4.  Statt in einer Sitzung nach Abs. 1 kann ein Beschluss auch durch 
schriftliche oder elektronische Stimmenabgabe der Mehrheit aller Vor-
standsmitglieder gefasst werden.

5.  Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es mindestens 3 seiner 
Mitglieder verlangen.

6.  Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder-
versammlung kann bei Bedarf eine Vergütung nach Maßgabe einer 
Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG beschließen. 
Seine Mitglieder haben Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, ins-
besondere der Reisekosten, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit ent-
standen sind. Gleiches gilt für vom Vorstand beauftragte Vereinsmit-
glieder.

Hauptausschuss 

§ 19
Zusammensetzung

1. Dem Hauptausschuss gehören an:
 a) die Vorstandsmitglieder,
 b)  die Leiter/innen (bei deren Verhinderung die von der jeweiligen 

Gruppe gewählten Stellvertreter/innen) der 
  ba) Bezirksgruppen, 
  bb) SAS, 
  bc) Gruppe Natur und Umwelt, 
 c) drei Vertreter/innen der Gruppen in Stuttgart,
 d)  je ein/e Jugendvertreter/in für die Bezirksgruppen und für die 

Gruppen in Stuttgart,
 e) der/die Vertreter/in für Kinder- und Familienbergsteigen,
 f) die Hüttenwarte/Hüttenwartinnen,
 g)  der/die Referent/in für Aus- und Fortbildung sowie für Sicherheit,
 h) der/die Redaktionsleiter/in der Vereinszeitschrift,
 i) der/die Referent/in für Wege und Arbeitsgebiete,
 j)  der/die Referent/in für Wettkampfklettern und -veranstaltungen.
2.  Der Hauptausschuss kann zu den Sitzungen weitere Personen mit 

beratender Stimme zuziehen.
3.  Die Hüttenwarte und Hüttenwartinnen, der/die Redaktionsleiter/in der 

Vereinszeitschrift und die Referenten und Referentinnen für Aus- und 
Fortbildung sowie für Sicherheit, für Wege und Arbeitsgebiete sowie 
für Wettkampfklettern und -veranstaltungen, die im Auftrag des Vor-
standes tätig sind, werden vom Vorstand zur Wahl durch die Mitglie-
derversammlung vorgeschlagen.

4.  Der Hauptausschuss wird von dem/der Vorsitzenden oder bei seiner/
ihrer Verhinderung von dem/der nach der Geschäftsordnung vorge-
sehenen stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und geleitet. Er 
muss einberufen werden, wenn mindestens 5 Mitglieder die Einberu-
fung schriftlich vom Vorstand verlangen.

5.  Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 18 Abs. 2 bis 4 entspre-
chend.

6.  Die Mitglieder des Hauptausschusses sind ehrenamtlich tätig. Die 
Mitgliederversammlung kann bei Bedarf eine Vergütung nach Maß-
gabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG 
beschließen. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben Anspruch 
auf Ersatz der Aufwendungen, insbesondere Reisekosten, die ihnen 
im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Sektion entstanden sind. 

§ 20
Aufgaben

1.  Dem Hauptausschuss obliegt die abschließende Festsetzung des 
Entwurfs des Haushaltsplans zur Vorlage an die Mitgliederversamm-
lung, ferner die Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, die 
seiner Zustimmung bedürfen. Dazu gehören insbesondere Entschei-
dungen des Vorstandes über den Erwerb, die Veräußerung und die 
Belastung von Grundstücken oder Grundstücksrechten, die Aufnah-
me und die Gewährung von Darlehen, die Planung und Durchführung 
von Bauvorhaben (ausgenommen Maßnahmen der laufenden Bauun-
terhaltung), soweit es sich im Einzelfall um Werte oder Beträge von 
mehr als 100.000 Euro und bis zu 1.000.000 Euro handelt. Entschei-
dungen hierzu, kann der  Hauptausschuss an die Mitgliederversamm-
lung übertragen.

2.  Der Hauptausschuss entscheidet ferner in allen Angelegenheiten, die 
ihm durch Beschluss der Mitgliederversammlung übertragen werden.

Mitgliederversammlung

§ 21
Einberufung und Abstimmung

1.  Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung ein, zu der die Mitglieder spätestens 3 Wochen vorher schrift-
lich oder durch das  Mitteilungsblatt der Sektion eingeladen werden 
müssen; die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Veröffentli-
chung. Die Tagesordnung ist hierbei mitzuteilen.

2.  Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
nach den gleichen Bestimmungen wie in Absatz 1 einberufen. Sie 
muss einberufen werden, wenn dies mindestens ein Zehntel der Mit-
glieder schriftlich unter Angabe des Grundes beantragen. Das gleiche 
Recht steht auch dem Ehrenrat zu.

3.  Der Vorstand kann beschließen, den Mitgliedern die Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation 
zu ermöglichen oder die gesamte Mitgliederversammlung elektro-
nisch durchzuführen.

4.  Wenn die Mitglieder sich nicht an einem Ort versammeln dürfen und 
die Durchführung der Mitgliederversammlung im Wege der elektro-
nischen Kommunikation für die Sektion oder die Sektionsmitglieder 
nicht zumutbar ist, ist ein Beschluss auch dann gültig, wenn auf Ent-
scheidung des Vorstandes die Abstimmung im schriftlichen Verfahren 
dergestalt erfolgt, dass alle Mitglieder beteiligt wurden und bis zu dem 
vom Verein gesetzten Termin der Beschluss elektronisch oder schrift-
lich mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

5.  Bei einer Vorgehensweise nach Abs. 3 oder Abs. 4 sind insbesondere 
die Authentifizierung der elektronisch oder schriftlich Teilnehmenden 
und das Wahl- und Abstimmungsgeheimnis zu gewährleisten.

§ 22
Aufgaben 

1.  Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:
 a)  den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung 

entgegenzunehmen;
 b) den Vorstand zu entlasten;
 c) den Haushaltsplan zu beschließen;
 d)  über die Veräußerung oder den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden sowie Baumaßnahmen mit mehr als 1.000.000 Euro 
zu entscheiden (mit Ausnahme von schadensfallbedingten Sanie-
rungen oder Wiederherstellungen, über die der Hauptausschuss 
entscheidet), 

 e)  den Mitgliederbeitrag und eine Aufnahmegebühr festzusetzen;
 f)  die Mitglieder des Vorstandes, des Hauptausschusses gemäß §19 

Abs. 3, des Ehrenrats und die Rechnungsprüfer/innen zu wählen;
 g)  die Leiter/innen der Gruppen, Vertreter/innen der Stuttgarter 

Gruppen, die Jugendvertreter/innen, die Vertreter/innen für Kin-
der- und Familienbergsteigen und für Senioren als Mitglieder des 
Hauptausschusses auf Vorschlag durch die jeweiligen Gliederun-
gen durch Wahl zu bestätigen;

 h)  den/die Redaktionsleiter/in der Vereinszeitschrift, die Referenten/
Referentinnen für Aus- und Fortbildung sowie für Sicherheit, für 
Wege und Arbeitsgebiete, für Wettkampfklettern und -veranstal-
tungen sowie die Hüttenwarte/Hüttenwartinnen auf Vorschlag des 
Vorstandes zu wählen;

 i) die Satzung zu ändern;
 j)  eine von der Jugendvollversammlung beschlossene Sektionsju-

gendordnung sowie deren Änderung zu genehmigen;
 k) die Sektion aufzulösen.



2.  Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
zu fassen; Stimmenthaltungen zählen bei der Ermittlung des Abstim-
mungsergebnisses nicht mit.  

3.  Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen. Die Änderungen bedürfen der Genehmigung 
des DAV.

§ 23
Geschäftsordnung 

Der/die Vorsitzende, im Verhinderungsfall der/die nach der Geschäftsord-
nung vorgesehene stellvertretende Vorsitzende, leitet die Mitgliederver-
sammlung. Es ist eine Niederschrift aufzunehmen, welche die Beschlüs-
se wörtlich enthalten muss. Sie muss von dem/der Versammlungsleiter/
in und von zwei zu Beginn der Versammlung zu wählenden Mitgliedern 
unterzeichnet sein.

Ehrenrat, Rechnungsprüfung

§ 24
Ehrenrat

1.  Der Ehrenrat besteht aus 5 Mitgliedern, von denen eines dem Vor-
stand der Sektion angehört. Die weiteren Mitglieder dürfen kein 
Hauptamt für die Sektion und kein Ehrenamt im Vorstand oder im 
Hauptausschuss der Sektion ausüben.

2.  Die Mitglieder des Ehrenrates werden von der Mitgliederversammlung 
gewählt, das dem Vorstand angehörende Mitglied von diesem. Der 
Ehrenrat wählt sich eine/n Vorsitzende/n.

3. Der Ehrenrat ist berufen, um
 a) Vereinsstreitigkeiten aller Art zu schlichten;
 b) Ehrenverfahren und
 c) Ausschlussverfahren durchzuführen.
  Die Beschlüsse ergehen nach Anhörung des Betroffenen mit einfa-

cher Stimmenmehrheit. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit gilt §18, 
Abs. 2, Satz 2 entsprechend. Sie sind abgesehen vom Ausschluss-
verfahren, endgültig.

4.  Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 18 Abs. 2 bis 4 entspre-
chend.

§ 25
Rechnungsprüfung

1.  Die Mitgliedversammlung wählt mindestens zwei Rechnungsprüfer/in-
nen. Diese dürfen gleichzeitig kein Hauptamt für die Sektion und kein 
Ehrenamt im Vorstand oder im Hauptausschuss der Sektion ausüben. 
Wiederwahl ist zulässig.

2.  Die Rechnungsprüfer/innen haben das Rechnungswesen und die 
Jahresrechnung im abgelaufenen Geschäftsjahr der Sektion zu prü-
fen. Dazu ist ihnen Einsicht in alle zur Prüfung erforderlichen Unterla-
gen zu gewähren und Auskunft zu erteilen.

3.  Über die Prüfung ist von den Rechnungsprüfern/innen ein Protokoll zu 
fertigen, das bei der Mitgliederversammlung vorzutragen ist.

Sonstiges 

§ 26
Abstimmungen und Niederschriften

1.  Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, wenn kein Antrag auf ge-
heime Willensäußerung gestellt wird. Abstimmungen werden durch 
einfache Mehrheit, Wahlen werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen entschieden. Letztere ist gegeben, wenn die Zustimmungen 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen ausmachen. Stim-
menthaltungen bleiben bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnis-
ses außer Betracht; das gleiche gilt für Wahlen. Erreicht bei Wahlen 
im ersten Wahlgang kein/e Kandidat/in die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten/Kandidatin-
nen mit den beiden höchsten Stimmzahlen statt. Bei Stimmengleich-
heit wird der gesamte Wahlgang wiederholt.

2.  Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der Stimm-
berechtigten anwesend ist. Davon abweichend sind Mitgliederver-
sammlungen (auch der Abteilungen und Gruppen) ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig; dies gilt auch für jene 
Sitzungen des Hauptausschusses, die wegen Beschlussunfähigkeit 
dieses Sektionsorgans bei der vorangegangenen Sitzung erneut ein-
berufen worden sind. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzu-
weisen.

3.  Digitale Versammlungen und Sitzungen der Vereinsorgane unter §14 
können über das Internet, oder für Umlaufbeschlüsse per E-Mail ge-
mäß den einschlägigen rechtlichen Regelungen durchgeführt werden. 
Eine Regelungsordnung bestimmt die Art und Weise der der Durch-
führung unter Einbeziehung der Regelungen zur Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO).

§ 27
Wahlen

1.  Die Mitglieder des Vorstandes, des Hauptausschusses, des Ehren-
rates und die Rechnungsprüfer/innen werden von der Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt.

2.  Scheidet ein Mitglied der in Absatz 1 genannten Organe vorzeitig aus 
oder ist es für längere Zeit verhindert, die ihm übertragenen Aufgaben 
wahrzunehmen, so wählt die nächste Mitgliederversammlung an sei-
ner Stelle für den Rest seiner Amtszeit ein neues Mitglied. Bis dahin 
berufen die jeweiligen Organe eine/n Stellvertreter/in. Bei Ausschei-
den eines/einer Rechnungsprüfers/Rechnungsprüferin fällt dies in die 
Zuständigkeit des Hauptausschusses.

3.  Im Interesse einer kontinuierlichen Amtsführung werden die Mitglieder 
des Hauptausschusses und des Vorstandes in 3 Wahlgruppen einge-
teilt, die in wechselndem Turnus zur Wahl gelangen. Die Zuordnung 
zu den Wahlgruppen regelt die Geschäftsordnung.

§ 28
Auflösung, Vermögensabwicklung

1.  Über die Auflösung der Sektion beschließt die Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen der 
erschienenen Mitglieder. Sind weniger als ein Drittel der Mitglieder 
erschienen, so kann die Auflösung nur von einer unverzüglich ein-
zuberufenden zweiten Mitgliederversammlung beschlossen werden, 
die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 
Hierauf muss in der Einladung hingewiesen werden.

  Die Mitgliederversammlung, welche die Auflösung beschließt, verfügt 
auch gleichzeitig über das Vermögen der Sektion gemäß den nachfol-
genden Vorgaben.

2.  Bei Auflösung oder Aufhebung der Sektion oder bei Wegfall ihrer steu-
erbegünstigten Zwecke ist das verbleibende Sektionsvermögen nach 
Abdeckung der Passiva jedenfalls ausschließlich und unmittelbar für 
steuerlich gemeinnützige Zwecke zu verwenden (auch im Sinne der 
österreichischen Abgabengesetze). Zu diesem Zweck ist das verblei-
bende Sektionsvermögen an den DAV beziehungsweise an seinen 
Rechtsnachfolger oder an eine oder mehrere seiner Sektionen mit der 
zwingenden Auflage der ausschließlichen und unmittelbaren Verwen-
dung für steuerlich gemeinnützige Zwecke zu übertragen, wenn die 
empfangende Körperschaft die Voraussetzungen der Steuerbegüns-
tigung (auch im Sinne der österreichischen Abgabengesetze) erfüllt. 
In diesem Zusammenhang und unter diesen Bedingungen sind alle 
Rechte an Wege- und Hüttenbauten dem DAV beziehungsweise sei-
nem Rechtsnachfolger oder der bestimmten Sektion unentgeltlich zu 
übertragen.

 Sollte die oben angeführte Körperschaft im Zeitpunkt der nötigen 
Vermögensabwicklung nicht mehr existieren oder nicht mehr die nötigen 
Voraussetzungen (auch österreichischen) der Steuerbegünstigung erfül-
len oder aus anderen Gründen die Übertragung des Vermögens nicht im 
Sinne obiger Ausführungen möglich sein, ist das verbleibende Sektions-
vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere (auch im Sinne der österreichischen Abgabengesetze) steuerbe-
günstigte Körperschaft mit der zwingenden Auflage der ausschließlichen 
und unmittelbaren Verwendung für die Erhaltung der Schönheit und Ur-
sprünglichkeit der Bergwelt und für die Förderung des Bergsteigens und 
der alpinen Sportarten zu übergeben. 

§ 29
Gerichtsstand 

Für alle Streitigkeiten aus dieser Satzung und aus ihr abgeleiteten Ansprü-
che sind das Amts- bzw. das Landgericht Stuttgart zuständig.

Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 13. November 2014.

Geändert in der Mitgliederversammlung am 18.11.2023

Sektion Schwaben des DAV 1869 e.V.

Eingetragen vom Amtsgericht Stuttgart am 02.07.2024


